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Vereinbarung über Bildungsstandards für den Hauptschulabschluss

(Jahrgangsstufe 9)

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004)

Die Kultusministerkonferenz hat am 23./24.05.2002 beschlossen, für ausgewählte

Schnittstellen der allgemein bildenden Schularten - Primarbereich (Jahrgangsstufe

4), Hauptschulabschluss (Jahrgangsstufe 9), Mittlerer Schulabschluss

(Jahrgangsstufe 10) Bildungsstandards zu erarbeiten. Mit Beschluss vom 04.12.2003

hat die Kultusministerkonferenz eine „Vereinbarung über Bildungsstandards für den

Mittleren Schulabschluss (Jahrgangsstufe 10)“ getroffen. In Ergänzung dieser

Vereinbarung beschließt die Kultusministerkonferenz für den Hauptschulabschluss

(Jahrgangsstufe 9):

1. Die Bildungsstandards für den Hauptschulabschluss (Jahrgangsstufe 9) in den

Fächern Deutsch, Mathematik, Erste Fremdsprache werden von den Ländern zu

Beginn des Schuljahres 2005/2006 als Grundlagen der fachspezifischen

Anforderungen für den Hauptschulabschluss übernommen.

2. Die Länder verpflichten sich, die Standards zu implementieren und anzuwenden.

Dies betrifft insbesondere die Lehrplanarbeit, die Schulentwicklung und die

Lehreraus- und –fortbildung. Die Länder kommen überein, weitere

Aufgabenbeispiele zu entwickeln und in landesweiten bzw. länderübergreifenden

Orientierungs- und Vergleichsarbeiten oder in zentralen oder dezentralen

Prüfungen festzustellen, in welchem Umfang die Standards erreicht werden.

Diese Feststellung kann zum Abschluss der Jahrgangsstufe 9 erfolgen oder auch

schon zu einem früheren Zeitpunkt getroffen werden, um Interventionen zu

ermöglichen.

3. Die Standards und ihre Einhaltung werden unter Berücksichtigung der

Entwicklung in den Fachwissenschaften, in der Fachdidaktik und in der

Schulpraxis durch eine von den Ländern gemeinsam beauftragte

wissenschaftliche Einrichtung überprüft und auf der Basis validierter Tests weiter

entwickelt.
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